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1. Veranlassung und allgemeine Begründung
der P].anung

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Obersü].zen
hat in der Gemeinderatssitzung am
die Aufstellung des IBebauungsplanes ''Hard--lich der Grünstadter Straße'' beschlossen.
Aufgrund des Begehrens der Eigentümer der
in diesem Bebauunglsplanbereich enthaltenen
bereits fest eingemessenen und erschlossenen
fün:f Grundstücken zur Bebauung dieser Flächen,
soll mit diesem IBebauungsplan die geordnete
Einbindung dieser' Flächen in die vorhandene
Ortsbebauung vorgenommen werden.
Diese Bebauung entspricht auch den ]nha].ten
der Konzeption zur Dorferneuerung und steht
im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ausbau
der Ortsdurchfahrt L 453.

2. Pg:Eglbg]].ung im FläQbgBQytzuQggpl:gB

Im derzeit gültigen und in der 'l.Änderungs
phase befindlichen Flächennutzungsplan der
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land sind die
Flächen im Bereich dieses Bebauungsplanes
als Mischbauflächen(M) ausgewiesen.

l,age, IBeschreibung, Begrenzung und Größe
des Ge].tungsbereiches
Das Baugebiet liegt am westlichen Ortsaus-
gang in Richtung GTÜnstadt unmitte].bal' an
der L 453.
Das Gebiet beinhaltet folgende F].urstücke,von We sten nach Osten
Flurstücke Nr. : 4'13/4, 4'14/4, 4a4/5, . 4'14/6,

4a 5/4, 4a 5/5; 4a S/6

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt
ca. O , 41 ha.



4. Ergebnis der vorgezogenen Bürgerbeteiligung
gemäß $3 Abs.'l Ba\iG

Die Bürgerbeteiligwig mit den betroffenen
Grundstückseigentümern fand am 03.a''l.a987
statt.
Hier wurden die Inhalte und Festsetzungen,
insbesondere die Situation zum Straßenraum,
d.h. die Zurücknahme der Einfriedigwigen von
den Grundstiicksgrenzen und die Ste].lung der
Garagen zur Straße an die jewei]-ige Westgrenze
der Grundstücke mit der entsprechenden Ein-
grünung, die Bautiefe und die überbaubaren
Grundstücksf].ächen gemeinsam diskutiert ,
miteinander alge-dosen und abgestimmt .
Der vorliegende Planentwurf entspricht somit
sowohl den Wünschen der Grundstückseigen-
tümer a].s auch den Vorste].]-Hagen der Orts-
gemeinde Obersülzen.

Art der baulichen Nutzun

Entsprechend den Ausweg:sangen des zur Zeit
gü].tigers und in der 'l.Änderungsphase befind-
].lehen Flächennutzungsplanes der Verbands-
gemeinde GT'ünstadt-l.and wird d.er Planbereich
als Mischgebiet ausgewiesen, mit vorliegender
Wobnnut zeng .

Um in diesem Bereich der Ortslage im Rahmen:
der Dorfen'neuerung eine geordne-be und sinn-
volle Entwicklung zu verfolgen und. im Zusam-
menhang mit dem Ausbau der L 453 hier keine
Konfliktsituationen in puncto Verkehrssicher-
heit entstehen zu lassen, werden folgende
Nutzungsarten gemäß $6 Abs.2 BauNVO ausge--
s chlossen

Nr . 2 Geschäfte- und Bürogebäude
Einzelhandelsbetriebe , Schenk
und Speisewirtscha.eben sowie
Betriebe des Beherbergungs-
wesens

flr . 6

Nr.7
Gartenbaubetriebe
'P ankste].len



6. Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der bau].schen Nutzung wird mit einer
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer
Geschoßflächenzahl(GFZ) von 0,8 ausgewiesen.
Die Zah]. der Vollgeschosse wird als Höchst--
grenze festgesetzt, Das ])achgeschoß darf als
Vo.L]-geschoß ausgebaut werden.

Bauweise

Die IBauweise wird als offene IBauweise mit
nur Einze]-hausbebauung festgesetzt.
Eine Grenzbebauung. wird ni.cht zugelassen,
Ausnahme bilden di:e Garagen, die auf die
westlichen Grundstücksgrenzen gebaut werden
müssen und die überbaubaren Flächen der Gau--
gen ist durch eine Baulinie festgelegt.
Die Stel].ung der Gebäude und Gai'aßen ist durch
die ])anstellung der Hauptfirstrichtungen fest-
gesetzt .
])ie höhenlage der Gebäude wird für di.e Ober-
kante Rohfußboden ET'dgeschoß mit max. +0,50m
und die Firsthöhe mit max. +7,50m festgesetzt,
jeweils bezogen au.f die Höhenlage der' Straßen-
b e krenz ungslinie .

Kniestöc8e sind bis zu einer Höhe von 0,50m
zugelassen;' bei Zurücktreten von Bauteilen
kann ein höherer Kniestock zugelassen werden.
Als ])achform sind nur Satteldächer und aus
Satteldächern zugammenges8tzt .Dächer mit . einerMindestdachneigung.von 35' und einer maximalen
-])achneigung von 45 zuge]-assen.. Bei,d8n Garagensind die Dachneigungen mit 20' bis 30' zulässig
Asymetrische Dachformen, 'd.h. unterschi.ed].sche
IDachneigungen sind nicht zulässig.
Dachaufbauten in Form von Dachgauben sind zu--
lästig, während Dacheinschnitte in Form von
Dachterrassen oder Loggien nicht zugelassensind.

8. F].ächen für den ruhenden Verkehr

Sämtliche fünf Baugrundstücke decken den Bedarf
an Einstellp]-ätzen auf dem eigenen Grundstücken
ab, jeweils im Bereich zwischen den Grundstücks
grenzen und den Einfriedigungen zur Straße.



9 . VerkebË
Al].e fünf IBaugrundstücke sind von der Grün
stab.ter Straße aus direkt erschlossen.

10. Ver.
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Straße .

11 . Umw

Zum Schutz der Umwë]-t unä. zur Ortsbildgestal-
tung sind im Bebauungsplan textliche Festset-
zungen aufgenommen wol'den.

e
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geschrieben. . . . ..
Im Bereich der Einfriedigungen sieg jewei]-s
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aus z uführen .
Die Einfriedigungen nach Norden zur freien
l,anäschaft sind nur a.Is Hecken zulässig bis
zu einer Höhe von '1 l 80m
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durchgehenden Sockel ausgeführt werden.
Aus Rücksicht auf das Ortsbild
eine Einschränkung in Bezug auf

$:i!!:!111. 1?;:':;il e:Ë!::lili';li:,:::::"'

ist hier auch
die zugelassenen



I'materialien, keine Kunststoff--, Asbestzement--,
Bitumen- oder I'letallelemente verwendet werden.
Es sollen hier hauptsächlich folglende f4aterialien
Verwendung finden:'Putz, Holz, Sandstein oder
sandsteinähnliche Materialien als Sichtmauerwerk.
Kalksandstein--Sichtmauerwerk ist nicht zulässig.
Bei den Einfriedigungen sollen Holz, Stahl oder
verputztes Mauerwerk oder. mit Sandstein oder sand
L-Ë;:lnähntichem Material als Verkleidung ver-
wendet werden .
Die Dachflächen der Gebäude und Garagen sind
nur mit 'ronziegeln einzudecken, in einer roten
oder brauntonigen Farbgebung.
Standplätze für Abfallbehä]-ter sind gestalterisch
in die Vorgärten einzubinden und ginzlgrünen,
ä.amte sie ;licht vom öffentlichen Straßenraum
aus einzusehen sind.
])ie orivaten Freiflächen zwischen der Straßen-
begrenzungslinie und der Grundstückseinfriedi-
g\lng sind'in ihrer -Oberf]ächengesta]-tungg:ling; s].]](] ].ll 1111'e.L' vu .L'l-Laux-Laue)uo ua-L\' uuE>
(Fa;be, Material) den angrenzenden Flächen an-
zugleichen.
Auf den nicht überbaubaren Flächen sind Neben-
anlagen wie Geräteschuppen! Kleintierställe
und aierßwinger ausgeschlossen,
Um das ortsbildprägende Anwesen am Ortsausgang
nach Grünstadt,'welches am westlichen Rand
dieses Bebauungsplanes abgrenzt , in. seinem
ET'scheinungsbild' zu erhalten, ist die Sit.uation
auf dem Flurstück Nr.4"13/4 verändert worden,
in der Form, daß die Garage zurückgesetzt worden
ist in Höhe auf das Nebenge bäume Ostgrenze
auf dem Flurstück Nr.4"12/;T, um den Blick auf
dieses Anwesen freizllhalten.
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